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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS s:oLOTHURN' 
. ·:-.•·;· 

VOM 

· 16. Dezemb~i-1980 Nr. 6785 

Die Einwohnergem~.i,!lde E~rkingQ._n unterbreitet dem Kanton den 
T.eJ)zonenplan 11Thalrich11, den gestal t1;g1.gsJ;>)_ct,n.,J11Lt Einzonung 
übe·r das Areq._1 de_§ ."K2rif,erepzmotels .Swissrose", den Teil 
zonenpian übe~" ,das G~undstL_Ls,_k GB -Nr. _1097 uri_g_ ..ste„n Teilzonen- 

,- 

plan über. die Grundstücke GB Nrn. 1667 unct_ill,3,_ zur Ge- 
nehmigung. Diese Pläne lagen nach den Bestimmungen des Bau 
gesetzes öffentlich auf. Es gingen verschiedene Einsprachen 
ein,·· die der Gemeinderat erledigen konnte oder abwies. Gegen 
den-Beschluss des Gemeinderates wurden beim Regierungsrat ver- 
schiedene Beschwerden eingereicht. 

• J .:,-·:. • 

•.• ·1 ~' -·~ 

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung: 

;··;-·· 

1. Im Juli 1979 hat die Gemeinde Eger-k Lngen dem Kanton eine 
Einzonung einei"Gebietes östlich des Thalrichbaches zu 
sammen mit ein'.~'.f Auszonung eines landwirtschaftlichen 
Grundstückes im we·stlichen Gebiet zwischen der Kantons 
strasse lind der Bleumattstrasse zur Vorprüfung unterbreitet. 
Das kantonale Amt für Raumplanung (ARP) erklärt sich mit 
der Einzonung eines reduzierten Gebietes östlich des Thal 
r-Lchbachcs einverstanden. Danach· sollte lediglich das .. be 
rei ts weitgehend. erschlössdrte Gebiet eingezont werden. Die 
G~meinde · 1egte cÜese ·feduz~eite Zone· des Thalrichgebietes 
gleichzeitig mit der Auszonung der Ho:tstat·t von· A~oiS" Hüsler 
(GB Nr. 1097) öfferttlicb.·auf. Gegen beide Pläi1e vru:i?den 
Efnsp;achen' erhoben:·\tm Gebiet: Thalrich ver Lang't en ver- 

.· schiedene ·Gruncleig~n-tumJ:r":,. --a:äs,s . .'.ibre:~Grvroctat.U.ck~ ~benfallG 
de,f 'Bauzo11'e zugeteilt ✓rerdon„ und Herr EUsler forderte 
eine wei te1;,gehende Ausz'onung , Gegen· den ablehnenden Be- 
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schluss des Gemeinderates führen Beschwerde beim Regierungs 
rat: 

· Herr Markus von Arx-Emch,: Egerkingen; 
- Die Stiftung Arthur Frey i\.G, \'langen bei 01 t.en ; 
- Herr Alois HUsler-Rudolf von Rohr, Egerk,ing~ri.;; 

l.·. ··• • •·••·· • ••• • 

- Die Konkursmasse des. H.aris·-Koch;·--z6f.irigeri; "\~frd ·:· - - . - . 
... .. -- ·verfre-teri. 'cüirc'li"'däs'..:.k~~kursarrif"zo:t'frigeri 'ürid durch.::;•.;·; .... ! 

••. • • • •j 

• ~-- .. •r. ........ ·•• -· ·•· ••••• .. u-- .... • -~-• ., .. -•· ••· •· •' , . ~-• •••·•• 
:,He:rrn pr. U. Glättl~, Fürsprech und Notar, Olten. 

2. Noch während ·ct-er ·Rechtsh·~ngigkeit 'dieser Besch~·rnr·den 'wurde 
1er Kanton um die Erteilung einer Ausnahmebewilligung er 
sucht fÜr den Bau eines Konferenzmotels ausserhalb der 
Bauzone; östlich des Thalrich.ii;obietes. Der Kanton ver-· .. 
~eige;:te-- jedoch in einem· Vorentscheid eine Ausnahm~be- . 

;,. . .· ' 

willigung und verwies den Bau.eines Konferenzmotels in 
das or'derrt.Lf.che Planvorfahren. Im Auftrage des Bau-De- 

• ~- • _1 .,. , - 

par-t.ement.e s f'ührrt.e .. in. der .Folge .d.i,e .kantonale .. -Raumplanungs- 
kommission (RPK) einen Augenschein durch und beantragte 
eine Einzonung des Swissrose-Areals nur zu bewilligen, 
wenn die Gemeinde als Kompensation gew.i L], t · sei, die 
hängigen Begehren von Landwirtschaftsbetrieben, die aus 
gezont werden wo L'lten , zu behandeln. Gleichzeitig wurde 
die Liegenschaft von Herrn Hüsler besdLchtigt, der mit 
.einer Beschwerde eine Ausdehnung der Auszonung verlangte. 

_;Die RPK und das ARP empfahlen in der·.-Folge der Gemeinde, 
der Forderung von-Herrn Hüsler zu entsprechen, da dieser 
als Landwirt nach§ 113 BauG vom 3. Juli 1978 einen·An 
Jspruch b~sitze, dass sein L~nd aus der Bauzone entlassen 

·. WE1rdei Gleichzeitig wurde der Gemeinde empfohlen, das/ 
nach 'der Auaz onung des Grt:mdstUckes von Herrn I-IiJ's1or0

\; 

hoch verble'ibende·westlich6 Baug~biet iri-der'Zotie(IfU:t> 
öffentliche B.?uten· und An14,g_0p-{bi1BA) ;~~bGh:falls 'Ettiszu;;. 
zonen , da El±ch dies~ Bauzone nach der >Auszortu..n.g d@r · 
LiegenschaftHüsler nicht•mehr·rechtfcrtige. 
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: Die Gemeinde kam dieser Empfehlung nach und legte einen 
wEiiteren Plan auf,•. welcher· die Auaz onung des Grundstückes 

. Nr·.- -1667· (Eigentum· Herr Hüs Ler ) und des angrenzenden .. Grund 
stUckes · Nr. 17:53 (EigentUmerirf Fraü Kaufmann) vorsah. Nun 
,erhob Fr-au · Klara Kaufmann Einsprache gegen die geplante 
Zut.e.l Lung ihres Grundstückes· zum Reservegebiet bzw, zur 
Landwirtschaftszone.;'lhre Einsprache wurde vom.Gemeinde- 

.. :._ 3•9-t abgewf.e s en •. Sie führt nun, vertreten .. durch ihren Ehe 
mann und · bei-de vertreten durch Herrn. Dr •. ·. J •. Ackermann . ' - -• ·····•·····"· ~ , - . •· .. . ··-- -· ·•· - , - .•....•. ···•··. -· ···- . 1 

Fürsprech und Notar, Solothurn, Beschwerde beim Regierungs- 
rat. 

3. Es liegen verschiedene Pläne zur. Genehmf.gung vor, gegen 
welche mehrere ·Beschwerderi erhoben worden .. sind. Einzelne 
Beschwerdeführer gegen den Plan 11'1.'halrich" verlangen; eine 
weitere Einzohung im Gebiet: zwä schen . dein zur Eiriz.onung 
vorgeschlagenen 11Thalrich11 und 'dem ebenfalls zur E-in·zonung 
vorgesehenen Areal fUr ein Kcnf'er-enzmo t.e l , Da der· 'Erit 
acheid Ub~.,r diese Beschwerden vom endg:tiltigen Sch.icksal 
des Gestaltungs..12..lane,s .. tiSwissrose11 abhängen·· kaili.1. / e'r-- . ...--.~ ..,,,.,. -·-- - - ~ 
ache i.n't. es zweckmäas Lg , das Genehmigungsverfa:l'ireii'-über 
den Teilzonenplan 11Thälrich11 und die dam.l t z us ammen-c 
hänz endori Beschwerden vor-läufii:r zu sistieren · bäs rechts- o l:> ..... _,. ., 

gülti.g entschieden ist, ob das .Ar'e al. für das Konferenz- 
motel S~issr6~e eingezont wird~ 

Lt. Die Bauzone der Gemeinde Egerkingen weist ein Fassungsver 
mögen von, 5 '300 Einwohnern ~uf, .be L einer heut Lgen Ein 
wohnerzahl von rund 2'100. Das Baugesetz bestimmt in den 
§§ 25 f:f ., dass als Bauzone jenes Gebiet innerhalb .de s 
Siedluri.gsgebietes, zu be.zeichnen ist, welches bereits weit- 

. gehend überbaut oder erschlOS$en ist oder ·nach objektiven 
Planungsgrundsä'tzen· in absehbarer .. Zeit für eine geordnete 
Besiedlung benötigt wird •. 



. ..: . L~ - 

Das in Egerlüngen auages ch I ederie B~ugdbie·t re'icht aus, um 
den Bau.Landbedar f in der Gemeinde auf Jahrzehnte hihaus 
zu d~cken. Es besteht deshalb ein erhebliches öffehtliches 

. . . . 

Interesse daran, die Bauzone zu verkleinern und bei neuen 
Einzonungen wnsomehr äusserste Zurückhaltung zu üben. 

Ander-er-se i ts ist die Bauzone nicht nur als Canz e s zu be 
handeln, sondern es müs sen die vez-s cn Ledenen Zonen i11 · 

. . 

ihrer Grösse separat beurteilt werden. Die verschi~denen 
~brien sollen den Plan1:i,11.g.sgrl!fl-9:.§..ätzen entsprechen~··· 

··-._,·:·-::· 

Ein Konferenzmotel kann nach Zweck und Aufgabe nur·an be 
stimmton, zum Verkehr günstig gelegenen Orten, errichtet 

._.···.:. • . : : • . . •.', l 

·werden. Für die Realisierung kann nur ein Standort.in 

) 

. . ··~,-·. ,·- 

. Frage kommen, der den · speziellen BedUrfnis_sen ger eclrt 
wird. Es muss im Gäu, Ln der Nähe der .:\ütobahn, nahe 
an einer Autobahnausfahrt, liegen,· mögli.611.st gut erreich 
bar sein und eine gewisse Anz Lehung skr'aft aufweisen. 
Solche Bauten geh~ren vom Standpunkt der Planung·aus be 
trachtet in -ein0-•~Pez-i-ä-li-brie, · die nun-·t-ur das-··Körif'erenz 
motel- S\·;issros-e -ges-chaf-fen werden sol-1-.--~lföhY'wärG es 
theoretisch mög Lf.ch , durch eine Umz onung'<Ln der be,..;, ·. 

. . .. 

stehenden Bauzone die Voraussetzungen fiil,.:. 1de11 'Bau eines 
Konferenzmotels -z.Ü schaffen. Doch bieten tich bei sachlicher 
Betrachtung nur wenige Grundstücke an, WGlche' die Be 
dingungen für eine solche Spezialzone erfüllen und zudem 
auch verfügbar sind. Die Grösse der bestehenden .Ba~zone · 
darf deshalb nicht zum vorau,s als Hindernis .. für eine 
Einzon~[s des gepLarrt.en Mot~l-J\.:r-eals gelten. 

Das für cläs: Korifer~nzn1citel vcirgesehene Grundstück. liegt 
. am .. Hang n~~dli cl1 Cl~t Belchen~ ampe der N 2 ~d kann'. über- 

. . '. ;r~ .. : . :. -· . ·,-. _, _ _. '..~·:: ,._'._ . <· · .. 
die Autobahnausiahrt Egerkingen auf kurzem Weg relativ 
gut erreicht werden. Die Zuf'ahrvt fül1.rt nicht durch Wohn- 

, 
gebiete, sondern es wird nur ein Gewerbebetrieb am Rande 
betroffen. Auch vom landwirtschaftlichen Stand1)unkt aus 
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·· berührt diese Einzonung nicht besonders wertvo,lles Land. 

Dagegen liegt das Land ziemlich exponiert. Eine Ueber 

bauung lasst sich deshalb dort nur verantworten,• wenn die 

ganze Anlage sorgfältig in das Gelände eingefügt,und gut 

gestaltet wird. Auch die unmittelbare Nähe„der Autobahn 

spricht grundsätzlich gegen eine Einzonung. Mitdom zur 
.. Gen~hmigung vorgelegten Gestaltungsplan wird den Belangen 

. , .. 
des Landschaftsschutzes und des Immissionsschutzes Ilechnung 

getragen. Das Gebi:iudo ist treppenartig o.ngeordnot, ver 
.läuft in L.zi.ngsrichtung mit dem Hang und wird so ange 
ordnet, dass .df.e Wo1111.räume gegen den Autobahnlärm abge 
schirmt.. sind. Die Umgebung wird möglichst natürlich ge- 

~staltet. Ohne Zweifel wird das Gebäude von seiner Zweck 
bestimmung und.Grösse her einen gewissen Eingriff in die 
Landschaft bewt rken., Doch bei sachlicher Betrachtung 
iJberwiegen die Vorteile dieses Standorts für ein Konferenz- , 

motel die Nachteile, welche. durch .den vorgelegten Ge- 
s t a L tungsplan in eineµi_. ver-arrtworrtbar'em Rahmen gehalten 
wcr-dcn , Der Gestaltungsplan "Konferenzmotel Svlissrose" 

und die damit verbundene Einzonun.g können deshalb ge 

nehmigt werden. 

~6~ Die beiden von der Gemeinde vorgelegten Teilzonenpläne .. 

über die Grundstücke GB Nr. 1097 sowie über die GB Nrn ... 

--· . 1667 und 1753 betre±;fen ,L\ll,s_,,?,On\]pß0ne Das Grundstück :~Tr. 
1097. vrird von der Fohnzone in d i c LaEdwirtschaftszone umge 

. • · zorrt , die Grundstücke Nr'n , 1667 uncl..1753 von der Zone fUr 

0eBA in die Landwirtschaftszone bzw. in die Res~rve~one. 

Die von Herrn A. Hüslcr eingereichte Beschwerde, mit 

·welcher er die Ausz onung von GB Nr. 1667 verlangte, wird 

als gegenstandslos geworxlen von der Geschüftskontrolle 
abgeschrieben, da die Gemeinde in einer zweiten Planauf 
lage seinem Begehren entsprochen hat. Der von .. ihm ge 
leistete Kostenvorschuss wird zurückerstattet. 



6 .• , Gegen· die· geplante 1~.uszonung: von GB JJr. 1753 in die Land 
·wirtschaftszohe bzw •. in .das Reservegebiet _richtet sich die 
Beschw.erde. voh .FrP:U Kl.ar-er.Kaufrnann •. l\.ls. vom Plan direkt 
.Betroffono-ist sie zur Beschwerde legitimiert. ·Auf die 

· rechtzeitig eingereichte Be schwer-de . ·wird eingetreten • 
. \q 

, ' { . .... , .. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, der Plan, niit we Lchcm 
. . . - .. -. ·- •. .. . 

· ihr Grundstück ausgczont wird, nicht zu genehnu.gcn , J~ven- 
. . ., . . . .· ,•·- .. . . . •, . 

tualiter sei die Gemeinde zu verhalten, vorgängig der 
. . .. ' . . - . . . •· . . : . 

Plangcmehrrügung dur-ch Landerwor-ba- und !l.btauschver,-. · ·- . . . . . ; . 

hand.Lungen mit den betroffenen Parteien eine .für d.Le Be- ~----. . ., . . . . .: ·-· . . .. .' .. ' .. ' } ' •.- . . . . '.' . : ·~ . 

schwerdefUhrerin tragbare Lösung.zu, erreichen. 
• • • . • • • 1 • • ' • • 

.Die Gemeinde beantragt s:Lnngemäss, die.Beschwerde_ ab;ü 
we i aen •. Für dein Inhalt der Beschwerde und der VGrnehm 
Las sung wirc1 auf die, Al:ten verwä.os eri und soweit nötig im 

• ' ' • . • • - ' • • • ' • _i : ". • • • • • : -~ i _;. . . 

folgenden Bezug genommen', Auf die Durchführung des be- 
antragten· Aügcnsch~:i.nes wird verzichtet, da deri Sachver 
halt aus den Ak+en 'und den frühef'en Ver'hand'l.ungen mit der 
Gerileind~- bekannt ist.: Dies rechtfertigt sich umsomehr , 
ais der Vertreter der Beschwerdeführerin.-ais Mitglied der 
RPK selber an einem Augenschein teilnahrh. 

Die Be,schwerdeführe:rirr mach+ im· ~.iJsentlichen geltend, die 
·Jmszonungder Liegenschaft Kaufm~nn sei nicht im öffentlichen 
. Interesse begrürtdot-l .sonder'n wercle nur deshalb vorgenommen, 
um das .. Areal für das geplante Konf'er'cnzmc't.e L einzonen zu 

. . 

können. Das öffentliche Interos.se dor Gemeinde hängd ein- 
deutig in der Erhaltung der Zone für öffentliche Bauten 
und Anlagen (OeB.i:'i.) •. 

Der Vorwur'f der Beschwordcf-Uhrorin, dass ihr 'Grundstück aus 
gezont wer'de, um die Ef.nzonung des Swissrbso-Ai"eals zu er 
möglichen, ist verstänÜlich, jedoch nicht zutreffend. 
VTohl W'l..1rde. in verschiedenen Ver-hand'l.ungen zwä schen dem 

' . . .· : . ' · .. ·) ... 
Kanton urid "auch 'zwf.achen der RPK und der Gemeinde· immer 
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··.wieder gefordert, dass als Kompenaa-td on für die geplante 
Ef.nz onung des Swissrose-l1.reals die anstehenden Pr-cbLeme 

. mit· den Landwä.r-t.achat t.sbetr-Lcben , die ihr Land auagez orrt 
. haben möchten, gelöst wür-don , Damit wollte· der Kanton in 
JJeber..,Ed.nstimmung mit der RPK e Lnen · gewissen Druck· auf 
die Geme l.nde ausüben, den berechtigten Begehr-en. der• 
Landwirtschaft möglichst rasch nachzukommen •. Es ist je 
doch •eindeutig festzustellen, dass die geforde-rte hus- 
zonung in keinem sachlich erheblichen· direkten :zus.ammen 
hang mit der Einzonung des Swissrose-Areals steht, 
Rechtlich hängt die Aus z onung des Grundstückes der Be-«, 

_. .l .\ ;· 

schwer-def'ühr-er-Ln mit der Auazonung des. Cr-undstückes Nr. 
16JS7 {Eigentum von Hr'n , A. HUsler) zusammen. 

• ,,1 •• ,. • 

'(""I' Nach Si 113 DauG besitzen nämlich die Landwt.r-t,e e.irien f,11- 
spruch. darauf, dass ihre Grundstücke au9.der Bauzorn~ ent 
lassen werden, sbf~rn dadurch ... keine e~hebliche~1 Nachteile 
fÜr die Ortsplanung ~ntstehen. Gestützt auf diese Be- 

. s t Immung konnt.e Herr Hüs Lcr- sein Auazonungabegehr-en f:Ur 
- . . . J.:. ·. .. . . . 

das Cr-unds tück Nr. 1667 bei der Gemein.de dur-chse+zen, 
Die Gemeinde entschloss sich für eine Auszonungnach einom 
fiugenschein der RPK, die zum Schluss kam, , dass die Aus 
zon~g ger~.chtfertigt und der_ Ortsplcmung n.Lch't abträglich 
seJ, weil das von der Aµszonung 1J9troffene Grundstück 
in_ e.fnsm woitgehend ~1er~~hlossenen und unüber-baut en .ce 
biet liege. Zudem werde.von der Auszonung die Zone für 
OeBA betroffen, die zwischen der Bleumatt:;;trcJ,sse ill'ld der 
Dünner-n von der bestehenden Schulhausarilage,. bis an den 
Bauzonenrand reiche und r-und sechs Hektaren }-1111.fasse. Da 
neben ha t die Gemeinde noch andere Zonen fUr OeBA auage-« 
schieden. Nach Auskunft der Gemeinde soll auf deD,der 

' - 
Gemeinde gehörenden Cr-unda ttlck westlich der ,'Jchulhausan- 
lage in, den näch:::;ten Jahren eine Sportanlage erstellt 
werden. 1\Teitero., ö,ffentliche Bauten und An Lagen.. sind 'in 
absehbarer Z~it in diesem Gebiet nicht r;eplant. · . . ', ..... ' . 
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'Däs nach der Au~zönung dös Giundstückes von Herrn•Hüsler 
ö'stliCh noch verbleibende Gebiet in der Zone OeBA (im 
Eige11.tum der Gemeinde), iit' so • g;oss, ·däss dort. die von 
der·· Gemeihde' .. geplante 'Spo·rtanlage ohne Schwierigkeiten 
P'I'at.z findet'. 'Es wird ~uch' dann noch e Lne Reserve ve'.r· 
bl~i ben ~- Wenn nun' 'cÜe · G'eirie'.ind~ das Grutidstück Nr;~. 1667 

' . 

'von der Zon~ für OeBA in, cli~ Landvlirtscliaftszo'ne Üinteil t, 
wozu sie im konkreten I1'alT'. nach § 113 BauG v~rpflichtet 

>.ist, b.esteht fl\r die·::westl'j_ch· an di~ses ;nschliessende, 
im Eigentum' d.er Besch~,,rerdeführerii1 'stehende Zone fi.i.r 
OeBA,. 'bei ~achlic}1er Betrachtung kein öffentlic,hes Iriteresse 

\ . / .• . '._., •. • . ·•. . ~' . . . .. -- . . . . _! '.: ..• ·., : 

mehr. Das öffentliche Interesse für die Auszonung d_ieses 
Grundstückes ist nach clem Inkrafttreten des neuen BauG 
sogar: noch grqsser. Nach altem BauG, urrcor- dem diese Zone 

, .rseinerzei t aus ge s chdeden wer-den war,. gal_t eLne Zone für 
öffentliche .Bauten und Anlagen nicht ohne weiteres als 

. . . . . . . . ' . . .. ... ·-. ~ ··- . , . . ;7 .1 '·'- 

Bauz one , nach ~euem Rech_t kann jedoch ein Gruncleigeptümer 
in ~o:r Zone für OeBL nach einer von ihm angesetzten Frist 
von 5,Jahren verlangen, dass sein Grundstück einer andern . ., .. ·.. '. . . 

Zone in der.Bauzone zugewi~sen ·wirdo Die Gemeinde muss 
. . . . . ... _: . 

somit damit rechnen, dass sie ohne Ausz onung dieses Ge- 
·, . . . .. · . . . . .' '. 

biet. für eine Ueber-bauung freizugeben hat. Eine Uohnüber- 
- ! ·_.. . . . . .. , (" . . .. 

bauune dieses am Rande der Bauzone und in bestem land- ,, .... ,,··, 
wirtschaftlichem Gebiete gelegenen Areals,wiirdeJedoch 

. '·'.. . . . ':-., . . .· . -_,.: . ' .. -.-- ' 

den Grl.1lldsätzen der Raumplanung krass widersprechen, dies 
. ' . . ) 1" . . . . 

umsomehr als .. die Wohnzone ohnehin ber'e L ts zu gross ausge- 
schieden ist. }~s ist zu begrüssen, dass· die Gemeinde nach 
der Auszonung des Grundstückes von Herrn Hüsler eine klare ··,- . 

Situation schafft und die nach heutigen Erkenntnissen ein 
deutig zu gro.ss ausge sch.i.edene Zone für OeJ3l'. aufhebt-bzw. 
auf die Bedürfnisse der absehbaren Zukunft.reduziert. 

Im vor-Li egenden Fall überw i egen ·eindeutig die öffentlichen 
Interesieh die privatert/; Wohl trifft dief3 die Beschwerde 
führerin, }:1~ ihr. G-rm1dsttick in. dei~- Güterzusarri111onleguric 
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::'seürerz~it als 'Bauf.änü. bonitiert worden seih soll. Doch 
hat kein Eigen +ümor- e Lnen Anspruch darauf.;., in .. · ein.er ein 
mal ausgeschied~nen Bauzone zu verbleiben. Das zweifels 
ohne finanzieile Interesse der Beschwerdeführerin an.einer 
mög.l.Lchs t. gevrinnuriI?-gc.mden Verwer tung ihres Lande s hat 
in diesem Fall vor dem öffentlic;:hen Interesse zurückzu- .. 
treten, dass die nach de:r Auaz onung des Grundstückes l'Jr • 

. i661 verbleibende Baugebietsinsel nicht überbaut wird. 

Die Beschwerde ist de sha Lb abzuwe i sen , l. . .uf den. Eventual 
antrag kann nicht eingetreten werden, da dies nicht 
Gegenistand des Nufizurrgsp.Lenver-t ahr-ens sein kann. 

Es wird·-• 

beschlossen:_ 

1. Der Gestaltungsplan "Konf'er-enzmo'be L .. Swissrose11, der Teil 
zonenplan übers das GrundstUck GB Nr. 1097. sowie der Teil 
zonenplan Ube.r::cliie GrundstUcke GB Nrn. 1667 und 1753 der 

· Einwohnergemeinde . Egerkingen werden genehmigt. 

2. Das Genehmigungsverfahren über den Teilzonepplp.n "Thalrich" 
und die dagegen erhobenen Beschwerden von 

- Markus von J\.rx-Emch, Eger-k.i.ngcn ; 

Stif~cung /,rthur Frey AG, ·wangon bei _.Olten; 
.Konkur smas se des Hans. Koch, Zofingei;i.,; _vept:reten durch 
das Konkursamt Zofingon, dieses vertreten durch Herrn 
Dr. U. Gllittli, Fürsprech und Notar, Olton, 

ist._ 

.. ·.· ,,·. 
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3. Beim, Gestaltun-gs:plan HKonterenzma:tel- Swissrose11. &i:erden 
. '.. folgende. Auflagen und BedLngungen gemacnt : _ 

a) Der Gest'al tungsplan "Swissro~e" {imfasst· 
. • 1.·,- ··: 

,: . ''., . 

...; den' Plan 1 : 500, der die Bauten •uhct· Erschliesstmgs 
· anlageri fdsthäl t, 

: . ,.._,. ~ ; . . 

- den Plan 1 : . 500, der die Begr'ünung und Fi1eiflachen- 
gestaltung regelt.sowie 

·· · - . den Er-sch.Id.e asungap Lan 1 : ·. 500. 

b) So l Lt.e . es sich_ dur ch. s tar-ke Verkehrsfrequ~nzen zum 
Motel als notwendig erwe Lsen , die Abzwe i.gung der Zu 
fahrtsstrasse zum Motel ab der Durchga.ngsstrasse T :~ · 

im Sinne einer sicheren Führung für die Radfahrer abzu 
bauen, so gehen dd.e Kosten- zu Lasten des "Konferenz 
motels Swissrose11• 

•- ,_ · · c) Der heute bestehende Flurweg -mt t einer ausgebauten 
·Breite von L~. m entlang der. Oberkante der Böschung der 
N 2 muss zwecks-Unterhalt und allfälliger·Reparaturen 
an dieser Böschung auf einer minimalen Breite von 3 m 
bel~ssen worden. 

d) Das Entwässerungssystem für die Böschung der l'J 2 ist 
intakt zu halten. · ts · sind genaue - 1':cufnahmen · zu · machen 
und der Zugang zu den Schächten ist sicherzustellen. 
Die P'l.äne · s i.nd dem Icarrtone Len Tiefbauamt zu unter 
br'oä ten. 

e) Der bestehende F'Lurwog ob der Böschungskante der N 2 
... ,:dat_f·,nich·t; als .BauS:tollohz.4:foh:r:-t benUtz't..W~i-:-den. __ :. 

•· . ... ..... . ... :; . . .•· :··:;. " .. ~··_. :.,,. .. . ·• ... 
f) Die Erstellerin des Konferenzmotels übernimmt mit 

dem Bau und dem Betrieb der Zufahrtsstrasso die 
Verantwortung für allf~illig dadurch entstehende .. 
Schäden an der Böschung oder indirekt an der IJ 2. 
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L+. Die Beschwerde von Herrn Alois Hüs Ler , Landwf.r-t., Egerld.ngen, 
. . . ;_ ·-~ 

wird als gegenstandlos geworden von der Geschäftskontrolle 
abgeschrieben. Der g@leistete Kostenvorschuss von Fr. 150. 
wird zurlickorstattet. .. . . . : ' . . . .. _ . ' ~ . " . . 

. ·•· ..... -- ··- . •·· . ' 

5. Die Beschwerde von Frau Klara Kaufmann, · vortr-@ten dur-ch 
ihreh·-Eher1frtrtri/:::be1de· Vertreten ·durch Herrn Dr. J. Ack0r 

- .,- . mann, - Fürspr-ech' und Nö"tar, soiothurn, wird abgew.Le'aeri , 
- - -Die Beschv1e:r•deführerü1 hat eine En+s che.Ldgcbühr- 'inklusive 

Arrte.LL .. Ver-f'ahr-cnsko at.en von zusammen Fr. 100.-- zu 'be 
zahlen. Vom geleistete1~ Kosten;~rschuss von Fr, 150.- 
werden Fr. 50.~- zurUckerstattet, dor Rest mit den Ver- 

.. _. . . . . ,: .. , . . 

f ahrenskosten vetr·echnet. 

6-. r/te· Gemeinde Egerkingen hat dem kantonalen Anrt füi" Raum- . . ..... 

, ;Pl;~!l,unts bis. spätestens 31. Januar .1981 noch je 5 mit 
dem GenehrriTgtmgsvermerk versehene und unterzeichnete 
Planexen~plare_ einzureichen. 

l\.. H;Li.§,Jer-, · BgeIJdnge21 
. __ .. Koß:~_epy_or_schuss 

l2±..i... J ., 1~ckerinal}l1, 
Kostenvorschuss 
Entscheidgeblihr 

Fr .•. 150.-- 

Solothurn _.,..., - .. 

,.., ·- -- - 
Fr. 50.-- 

EG Egerkingen 
Genehmigungsgeblihr. 
Publikationskosten 

Fr·:~ 150.,- 
Fr. 100,_;_- 

Fr-. 
.. .1· 

F.~!- 18-.-_-,.- 
. . ' . . 

Fr. 618.-- 
---·----. -- 

zurücker-s'cat-ten 

v.Kto. 18-600 auf Kto. 
2010-230 umbuchen 
zurückerstatten 

"J:to. zoro-zso -- , :-· 
Kto. 2030-300 
znhlbar innert 30 Tagen mit 
beiliegendem Einzahlungsschein 
·(.staatckanzlei Nr~ -·,1000) ES 
Der Staatsschreiber: 

~...A O \} , \ _.,v, ~-{----w-"1 
)' y 
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· Bau-Depar+emerrt ( 2,) .. Wy 
Hochbauamt (2). 
:T:!,efbauamt . (2). 
Amt für 'ifosserwirtschaft ( 2), mit Plo.nausschnitt KRP 
Rechtsdienst Bau-Departement 
Amt für Raump Lanung (3), mit Akten und je 1 gGn. Pl_an - .. .,.,.. ........... - -· . 

· Rreisbauamt TI, l~600 Olten, ·rfi..4-..:.t ·je _l gen. Plai1 (fOlgeti später) 
/unt~1chreiberei, · L(110 Bnlsthal, mit -'e fol'.ren 

s äter .• 
Finanzv0rwnltung (3), aj._s ,\n.:w._eisup_g 
Buchhaltung. ( 2) : ·. 
-Sekretariat der Krrt.as t ens cha'cz ung, mit ~e--1 f'111. · Plun 

QoJ~en. s2ä~[ejJ . .. 
Ammannnrrt der EG, L~622 Egerkingen, &t}•.-:inzahltmgs_ß..chein_ 

EINSCHREIBEN ·- .. 
Baukommission. der EG, Li-622 Egerkingen, mit ·e .1 ·en. Plqg 

· · · f-9lgen c äter 
Hrn. Dr.· jur. u. Glättli, Fürsprech und Notar, Martin~ 

Disteli-Strasse 26, h600 Olten (2) .EINSCHREIBEN 
Hrn. M. von Arx-Emch, Tellistrasse 329, 4622 Egerkingen 

EINSCHREIBEN 
Stifti;µ-1g 11.rthur Frey 11.G, 4612 Hangen lfo'i ot+~ei'i--/EIITSCI-IH.EIBEN 

\' . . •··• . 

Hrn. l'i.. Hüsler-Rudolf von Rohr, Solothurnorstro 17, 
.. .. !'.J.622 Egerkingen /EII'TSCI-IREifilfil1 

Hrn. Dr. jur. J-. Acke rmann , Fürsprech und Notar, Bielstr. 81 
iJ-500 Solothurn /EINSCHREIBEN _ (2) .. . . · .. · 

Ingenieurbüro U. Fähndr-Lch , Domher-r-ens tr-aaae , 4622 Egerkingen 

. , .... -'· -~-·· -~ 

·~, ' 

Amtsblatt Publikatj_on: 
Der Gestaltungsplan "Konf'er'enzmo't o L Swi?sro.§e0,. der •reilzonen 
plan über das Gn.mdstück GB_,-_N~. 1097 soyrie ; 9-er:1 Teilzonenplan 

--'~ über die Grundstücke GB Nm. 1667 und 1753 der Einwohnerge- 
~- 1 me'fncle Egerkingen uerden genehmigt • 
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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 
:. ; (. ·:, :.··. F ·. 

. -. . ,. 
-· • ,•• r ,•• ·-• , • ... -- - . 

-..: • •· ~-- ,;, •• •. ·- ·' • t .' 

. ~ . 

O.ES .KANTONS .SOLOTHUR.N 
'_!_.'. __ ,_!.- _::: !. ·· . .'-.' . -.:. :__·_. '. ' .. _· '. . . :__ ,• ', - ' 

J.2. August -1980 ._•Nr. 4018 

r:,:;. ;nie- Eiriwohnergemeinde_Egerkh.J:ge,!!' ha t. in der Zeit vom l.•- .·bis 
30 ~• März · 1980 den: Ges·tal tungsplJd'l :11)\CJE~.2::e_n.z:.'."'Hote:ld'lflotel 

!.'. ~is-s:r9_§_j''!, Plan Nr'n , 8002-1+2+3 gemäss § 15 BauG öffentlich 
auf gelegt. Dagegen haben die ]T-t_rma Vor_§_,tatt Eg~1,:;kin_g_en AG 2 · 

vertreten durch Herrn Dr. R. Stuber, 0lten, sowie Herr E. Belser1 : . .:.·. :,: .. ; .... ••,. ' i, _:1.-:. . .'f.: •:·,: 1_;_.l_:!_1,:rspfFZT t 

Bq):µJ:hofstrasse 301, Egerkingen, Einsprache erhoben. 
~'~.~-:-_:_.·,..;:.·.~ . -- .:. -· .. ~ . . 

Der Regier,J;U1gsrat stell t_fest und -zieht in E_rw~~ung: -•- ,·._;-, 

I. 

/Ult,30 .- _;A:p~il :19~0 hat der Oeme Lnde r-a't. cl,e_r,.Eir1w:ohp,erg~rl}:1J-in9-Ef- 
Jp-ge:i;-JsiJ1g'fn be~Q,~·:l,gssen, dies.~ be Lden E;~n,sp~qqtJ.~c1:t•.,@i9:?,,U'\r{~~s~~ 
JI)+.o;E}~:e. ,_::,F;nt?c.heide wurden den Eiri.~prech.er,~JA~i;.Jßr.:.~-- betcien; 
);~cqre;j.J;?e,:n y,q~:12-• .M!f.i.>_1980 schr;-;L_ftTic~1. 1pJ;t,g~j~Y.ril,t •. P,a,rt1t,,.-~9;i,rieb 

•;::i :;G!,i e, _i'g.em.~:~-nd<o ;JJl,_öXit:+:J::cJ1_: . "Die :I3e ~. chwe rcl;e .~ ei ~~gzu,we i s,~J;l 1:- "~· 41.::l~- den 
, .. _ senr,.Jp'lapp geha,l,t,<:p;ne:q,. Begr-ündungen und auch aus dem ,Protqkq.11 

• .1 •. ~- ., •••• ; •.•. -····. • .. ,~------··•.,I..... ·- :·. .. . ···•·'-·" 

d~9. Geme·i~.de~EJ.t~s ... vom ... 30. Apr-LL ;19$.0 geht aber k Lar. hery9r,,; 
• '••• . ',l. ', . •• ·••···••.• ,,. ' . ,., . . .. . ·• , .... -·. ••• •·• 

. _, Jia1?s d;ie ,· GeliJeJri~8: > ,q)p ßinspr8:open rechtlich be t.r-acrrte.t ;r11.9f~t 
abgew:i.E:ser1 i.PA-i; ~ _sqr,9.-!erp._ nicht darauf e Lnge tz-e t.en .Ls t, Gege;t1r 
stand dieses Verfahrens sind also zwei Nichteintretens-e,rr~:119:heide. 
Dagegen erhoben die Firma Vorstatt Egerkingen AG und Herr E. 

·- BeTser ·Beschwerde-. Be:-§'chwerdeinstanz ist hier gemäs·s .. §· ·l7'.';J3auG 
· ,, eindeutig der Regferungsra_'.t und nicht 'das Bau_;;DEip'artementi .· 

.t 
Herr D;1:;. Stu,bep s_,i:;~11 t_ namens d~r-._Firma Vorstc;.ttt,:::8g.er:l~Jpg~p. AG 

. f'o Lgeride Jµ.1.i:;räge: 

. "Der' ange.rccrrtene E{nspracho-El~ts~heid vom 2. Mai 1980 is:~( :. 
. aufzuheben. -Der ·G'ehieinderat der Ef.nwohne'r'geme.Lnde ··Ege'rkiriten 
ißt>._o.nz:uw:@j,s,ert; ._:_aJ;1.f. die .Ef.nspr-ache d<?:r. Be.s:chi,,tc-r.defUhr.eri.n .vom 
2q_. )1~{~ , 19;_~p ;E?~J.'.l.~~;treten, d.ie ae ma_teriell _zu. be_l}~n1e1n_, ~d 

'' ·, · darub'er zu· besch11essen. Unter Ko s t.en= und Errt's chäd.i gungs f'oLgen r,. 

26836 - 1 00 000 • 1980 
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Herr E. Belser beuntragt sinngemäss, dass soinG Einwände in der 
Einsprache vom 27. März 1980, welche in der Beschwerdeschrift 
noch ergänzt werden, geprüft werden. 

~:: :_ · ;Die Gemeinde Eger kf.ngen beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 
10. Juni 1980, die Beschwerden abzuweisen oder vielmehr gnr · 
T,lich~ .dar-auf einzutreten,• da weder die Firma Vor~t.9:,tt Egerkingen 

.... ·-. ···-- ..... ~· -~---·· 
AG no ch Uerr E. Bo Ls er- durch de.n.,,d~\:itzungsplan im .Sinne von 
§ 16 BauG direkt berüh,rt seien oder an dessen Inhalt ein schutz- 
wür-d i.ge s Irrt er-e s sc begründen könnten • 

. · .. ~.-- .... _.·:~ ... .-..:: ::..::·· .. :· ... ·· .. : ·-··· .. ~- - , .... 

,:,' ~ .... __ L_~Für den>fnhEilt der Beschwerdeschriften und der Vernehmlassung 
der Gemefnde ·;,:,ird auf die Akten verwiesen und, soweit nötig, 
im folgenden Bezug gonommon , J_j__,_. ;.• .. ,. 

II. 

In1-.·:-v.:orli:egenden Ver\fahreri' hat der Reg.i er-ungar-art nur zu prüfen, 
-öb• der· .Gemeinderat Eg-erkingen im angefochtenen Entscheid zu 
Recht-oder zu:Unrechr.t: auf<die<Einsprachen der Firma Vorstatt 
Egerkingen -AG 'Utid'des- He:0rn 'E.;LBelser nicht eingetreten ist. 
B'ei ~iher allfälligen GUtheissung· -der Beschwerden ist ·,dieJSache 

.r :z\:l:t')'IJ:na:teriellen Entscheidung an den Gemeinderat zurückzü'l{le1i•sen, 
de;s'~eh Entschetd wiederum mit Beschwerde gemäss § 17 B'auG 
angefochten· i.llerderi kann. Die Fraße der Legitimation prU:ft der 
Regierungsrat: :frei und nicht nur unter dem Gesichtspunkt der· 

• .,h.':: ·' Willkür. 

J?er Regierungsrat hat somj_t nicht zu prüfen, ob die materiellen 
Ei.nvr~~1de,i,~ogen. den Gestaltungs'.""- und Erschliessungsplan, b~gründet 
sind. Es geht nicht an, dass der Regierungsrat materiell in. 

· de'r ·siaö.hö_ ent:scheidet;· bevor der Gemeinderat dies ge:tc-u-1 hati. 
Soweit Herr E. Belser materielle Einwände macht, ist-.auf dile 
Beachwer-de nicht einzutreten. Seine Beschwerde ist aber, w.i o 

die -B§.~.c~vre~4?:. ~1~~;ii\tMa;.;y:of~;ro>tt.· Egef kin?~~-- 1;q:;·'.:~~:±)~-i,~iÄAt1v,;erde 
gegen :deh,''N:iehteti.ntret;ensent:sch~id .zu .. - l{lassie:rew.::•:.Re.d::.tderi· Be- 

,._ -.· r • ~ ,· : • • ' .,. l ' ' ~ •. . .- . ' 1"4 ' ' • ..,,. j·; ·,\,:i' ,~- 

, f3Ch~r~'.t"d 6 der ,Firma: 'Vor~s"t_att Egerkinge~ .Ä.G, geht dl'd$_ g'eut;i;i_ch aus 
, :·· _ ! .'.. , , _ , , , , , -~- .... \ ! 1 , • • ~ . <. : _!. : · L . . 
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der Beschwerdeschrift hervor, 

~ -·' : : ' .. -·•··· ... III. 

.... ~· . 

verfahren -----.- -.... 
1. Cernä s s § 16 .Abs. 1 BnuG kann jedermann, der durch einen 

Nutzungsplan berührt ist und o.n dessen InhaJ.t ein schutz 
würdiges Interesse hat; beim Gemeinderat Einsprache er 
heben. Gegen den Entscheid cles G\3meindorate,s kann innert 
10 Tagen beim Regierurigsrat ·_ Besc~w~rcle. geflihrt werden 

. , -- - : __ .. r· ::;·• .. ,· ; - 
(§ 17 Abs. 1 BauG). 

-:: .: .. !...i"~T _: : '. :··_;_., .. 

··-.:.·.J..r:J·. 

· Auf den 1. Januar 1980 · ist nun das BÜnd;es:g·eietz über die 
Raumplanung :Ln Kraft getreten, das ausdrütk=fI:ch verlangt, 
dass im Nu'tzungsp Lanver'I'ahr-on 'dd e Ltg'it'in1:at1bri' 'mindestens 
im gle,ichen Umfang -wie ·für· die· V:ervtiil turigsgGri:Chtsbe- .. 

· · .schwcr-de .an · das Bundesgericht gewährleis1bE?t: $0eih muss • 
. . _, Des.halb ls.ty .· um den Anf.orderun-gerf des RPG geri:i'tht zu 

werden, -bed:_;ider karrtona Len Bestimmung über diB :~Ein- 
,,,.-; spnaohe--vund :B:eschwerdelegi timation .Im Nutzling'Splanver 
.. >.i,. '.;f,ahr,en, •drLe. ';,bisherige Praxis des Bundesgeric11t'eI. im 

·.,.Verwaltungsgerichtsverfahren zu berücksichtigen, die 
.. :. _; · si.ch fl„eil:Lch nicht bei Streitigkeiten' im Nutzungsplan 

verfahren herausgebildet hat. 

. _2., Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts lässt sich 
w.l e folgt zusammenfassen:. 

Die Legi tirna:tion im Verwa.l tungsgerichtsverfahren hängt 
,.; . •. . . 

nicht davon ab, ob.der Beschwerdeführer einen vom 
· . • • • _ . ~ , ·. •' \ .1 · . . 

materiellen .Recht nusdrückliqlJ,_gewä_hrleisteten Anspruch 
.. . . ' ., .. 

hat, denn _das Inter8;~se +!~S.:, ß,G1s.chwerdeführe.rs kann so- 
-'~R-t?:l -t~ch·p-:,icher als auch tatsäqhlicher Natur se tn 
(BGE 101 I b 109). Immerhin schliessen die ü1 . .!,rt. }±8 
.J-i t. a Vwv_G und 103 li t. a OG gestelJ- ten_},J:1:,f_Q}.'.Q;Gl'$1gen 
die Popularl?.,eschwerde ™• Deshalb kann sich auf diese 



- h - 

Bestimmungen nicht ber-uf enj wer dtlfCl'l die·. ~hg~'.foch;tene 
Verfügung nicht mehr als irgend jmnand oder die .Allge- 

. ; i. '.· 

mcinheit betroffen wi".r.d~ Der Betroffene muss durch die 
. · y~1~f~~.ß.l[~.&:_JJrJ~,öl1,.e.r.~:r!l.J'l0.SJ.l_~·, --~~9.9 . ,b:e,s0)1.Q9.T.S.. ;lµ1ct:.:t.111mi tte 1- 
bar betroffen "El()In."'Töc:c · 103 1 b llJ-9; 103 I· b J3.:9): •. Er- 
forderlich ist nach der Rechtsprechung eine beachtens- 

. iifBI't nahe Bez i.ehungvzur' Streitsache (BGE 99 I b 107;; 
·· 100 '.t b • 337 ~· ·: 101 I b ·1e5'). Diese Recht;prechung wurde 

·•fri J3GE J_Oli. I 'b ·2.1.~5 ff klttr gel~tell t:. Wörtli6h steht dort e 
~nzusd~menfiss~nd l~~st si6h isst~ieileri, d~is·die bis- 
herige Praxis· des Bundesge-r.;ichtes die Möglichl~eit der 
Verwal tungsgerichtsboschwerde 'weit öffnet, .. aber in neuerer 
Zeit doch die Tendenz erkennen lässt, durch restriktive 
Aus.Legung - etwa def Begriffe II Schutz\trurd'igkei t11 und 

: ... :. . . . . . . .... ·.... . . 

"nahe Beziehung zur Streitsache" - eine gewisse Ein- --~... . ~ ..... ,.'.J 

·' 11· 
. .• -·'' ,j .-. ~ 

.. ' 

,schränkung der Legitimation zu erreichentt. Nun wurde aber 
,' · .. ~ ;~ · :i.: : .... : . . . . . 
ausdr'ück Ld ch betont, dass für die Legi timo:t.ion zur 

:_,1, •. 1 .. • .• .- ' .. : • 

Ve:r,'v\Taltungsgerichtsbeschwerdeein bloss faktisches 
Interesse an der Aufhebung .. oder Aenderung der. ange- 

.' •, ,' . 1: .. ·. • .. 

fochtencm Ver rügung genügt. Aus dem Erfordernis der 
: , , • ·, , • •. L •• • • , , • -• •· .' , , \ 

... ; · ... · ·i' 

11 Schut.zwür-dd.gke I t." darf auch nicht abgele5..tot, :w:erden, 
'.~··.·... . . . . .· ,._) ... 

~.; _;. 

~·<:. 

es müs so ein. Zusammenhang zw.l schen dem vom Beschwerde- 
1 .,.·,: ··, '· ... i .,° .' '.· ... , ' . , .. ' . . : :. . ; ' '.; . ' . ' ,; ·, 

f'ühr er' geltoncl gemachten Tnteressm und. q.e;r.-Schutzrichtung 
der anger'uf'enen Norm beste.hen (Erw , 5 - . 7)·. 

3. Bei der Leg L timationsfrage geht es rein. um die. Zu~~ssung 
zum Rechtsmi ttelverfnhren, nf ch't um, d Le. materielle BE:1- 

grlindetheit des angerufenen Interesses. Sie ist formeller, 
n.igl:it: materieller Natur •.. Mit dieser neus'cen Rechts- 

.. ,9prec;>l'.l_µng::wtJ;Jt',de die Legitimation zur- Verv..ral tungsgerichts 
beachwer-de: s,e_t1r. weit, ausgedehnt. Das Fa Ll.en Lassen des Er- 

... ,<. , for9,~J;'nii:rs(,?9: de s Zµsaill,l?~mhanges zwf.schen dem, geitend ge- 
. macht.on Inte;1;-:-esse .. und der . Schu;tzrj,chtung der ange- 
... •·_ .'. ··.. .. - •···· ..... ·· .. ··r .. · ·, , . ·, : :. · ··1" • • • 

: ... : · ,·} .. :_ .: :.· 
••" " ., ,,. .,,-·••·• ,._ •• ••T~ ·••-::. . . .. 
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r-uf'erien Norm hat den Vorteil, dass die formelle Frage 
d~r Prozessvor~ussetzung tu1d die materielle Frage, ob 

. ' . . , .. !•,. . 

das geltend gemachte .Anliegen sachlich begründet sei, 
nicht mehr- vermischt werden. Sie ha t aber auch zur Folge, 
dn s s der Kr-e is der Legitimierten, ger-ade im Nutzungs 
planvcrfahren,., scar-k erwe i tert werden könnte. Fürde man 
im Nut.zung sp Lanver-f'ahr-en alle Personen a Ls logi timiert 
betrachten, welche-generell irgend ein faktisches 
Interesse an e i.nom Pro;jekt ( oder einer PLanung ) als 
solchem und nicht in Verbindung mit dem Standort haben, 
so wäre tatsächlich eine Popularbeschwerde gegeben. 
Durch die vom Bundesgericht aufgeB·tell t·~i{<Kti terien 
soll aber zweifellos eine so wei tg~h~ti(i~ Ö~:f:t11ung ver- 
mieden werden (Vgl. BGE 103 'I b ·':tli-sl'f:io3 I b 339). 
Deshalb muss verlangt werden, dati'i .tnitrtet:·ein Kausal 
zusammenhang zwischen dem faktisch:01{;:rtit~rEisse und dem 
Plangebiet besteht. Anders ausgedftic'kt F if5io Beeinträchtigung, 

'. ·,,·.·.: .,··;•,-,:·J'°,···, .. 
auf welche sich jemand beruft, muss s'ich 'ergeben gerade 
durch die P'l.anung oder ein Projekt f'Üf :-:e.:bfon :bestimmten 
Standort. 

Die Legitimation im Nu tzungup l.anver-f'ahr-en _d.$.t :e,1so von 
Fall_ zu Fall, unter Ber-ücks Lch t.Lgung der,-;½:q:nikve"~~n Ver- 

t_ ..... 

hä L'cni.s s e und Ums täride, .nach den oben crwährrberr ,Grund- 
aä tz cn des Bundesgerichtes zu über'pr-üf'en j wopp.j;; d.i e . . . ; . . .. · .:. ; 

Planbeschwerde n i.crrt zu einer Popu'Lar-be sohwende-wer-den 
darf. 

B) . B_c s _2h.J::L__QJ-"_.d2_ de„:r_I.:1.,_:t:m.Q_Vo r _s_ t.,;Tt,t,_ Ego.ticingen. 11} ( im,J o J.,genden 
!3escJ:u,1e~deführe}'i11.'g;enami-J:J · ' . 

·l. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sie durch don 
Gestaltungs- und.Erschliessungsplan Hotel-Motel t1Swiss 
rose u (Gestaltungsplan~)\ in ihrem wirtschaftlichen 
Interesse bctroffen·sei.-Im vorliegenden Falle läge ein 
Konkurrenzverhältnis: 'vor-, Die Beschwerdeführerin s e i 
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Eigentümerin des rnotel AGIP in Eger-k.Ingon , Sie erhalte 
von der Pächterin SSG einen im wesentlichen vom er 

zielten Umsatz abhängigen Mietzins. Die angefochtene 

Planung sehe:i die Einzonung bisher in eine Bauzone nicht 
eingezonter Po.rzellen ausschliesslich zv..m·Bau und Betrieb 
eines 'gr-os s en i:onkurrenz1.mternehmer:J.s vor. 

Bei analoger Anwendung der neusben bundc sger-d cht.Lt cnen 
Rechtsprechung ist zur Ein.spraclle legiti.rniert, wer ei.n 

f'ak't Lache s Irrber-osso an der Aufhebung dec Plunes hat. 

Es muss aber: ein Kauaa Lz usommenhang zwf.schen dem 

faktischen Interesse, hier der wirtschaftlichen Be 

einträchtigung1 und dem konkreten Plangebiet, also der 

Lage der vorgesehenen Baute gegeben sein. Die Beeinträchtigung 

muss sich als Folge des Ste.ndortes ergeben und die Be 

schwerdeführerin muss in besonderem Masse - also mehr 

als irgend jemand .. anderes - benacht.e i.Lt g-t sein. Die Be 
achwer-def'ühr-er-Iri macht aber nicht geltend, we sha Lb das 

geplante Konkurrenzunternehmen gerade o.m vorgesehenen 

Standort sie in ihrem wirtschaftlichen Interesse mehr 

beeinträchtigt, als irgend auf einem anderen /\real in 

der Bauzone der Gemeinde Egerkingen. Sie hat mit ihren 

·Argumenten nicht dargetan, do.ss sie durch den Gestaltungs 
plan mehr und unmittelbar berührt ist als irgend ein 

anderer •. 10.uch wenn das Projekt 11.Swissrose11 in der heute 

r-cclrt agü.I tigen Bauzone der Gemeinde realisiert würde, 

wäre die wirtschaftliche Bee i.n'br äch't.Lgung dieselbe. Aus 

der Einsprache- und Beschwerdoschrift geht hervor, dass 
"das r61n-e faktische' :wirtsclia:(tliche Interesse d.er Be 
schwerdeführerin generell gerlen die Errichtung eines 

. Konkur-r-enzurrtcr-nehmens , unabhängig vom Standort .lnners 

halb ,der Gemeinde, gerichtet ist, denn gegen den konkreten 

Stanq.ort macht sie nur allgemeine planerische Interessen 
• ,;•· - • • • • ~ ~ J. •• : ~ •• • • • 

gol +end , Sie kann. sicher n i.ch t nur deshalb. ZY:f Einsprache 
legitimiert sein, weil irgendwo in der Gemeinde.ein 

Konkurrenzunternehmen entsteht, denn sie besitzt keinen 
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·'· J .• :. : •... . 

:rochctlich ge schücz t.en Anspruch darauf, dass in der Ge 
meinde Egerkingeri: kein Konkurrenzunternehmen entstehen 
darf. Das Nutzungsplanverfahren · e i gne t sich nicht für 
diose Ef.nwände , da es hier nur darum gehen kann, an 
welchem Orte des Planung,sc;ebietes ein solches Unternehmen 
entstehen Boll. Der Gestaltungsplan schafft nür die 
Möglichkeit zur Errichtung eines solchen Projektes. Die 
rein .wirtschnf'tlichen Interessen sincf·cturth \n.e Be 
sohwer-de führ-er-fn im Verfahren für die Pa.tentertcilung 
wahrzunehmen (Vgl. § 106 des 1!irtsche.ftsgeset:;-:.es vom 
6.12.196L~). Mit diesem Ef.nwand ha't \ft~:.:B\~sch~J'erdeführerin 
die bosonder-s beachtenswert nahe: B~zi~l~~rig zur Streit 
sach~, hier zum. Standort, nicht '-<:large'legt,. bet·' Ef.nwand 
ist deshalb unbegr-ünde t , ·· · ···' .: ·· ~-· ·•· 

Gerade im vopliegenden Falle, bei der. ,\lb~:r-reg:t~:malen 
·· Bedeu tung dff Projektes wäre die Zahl clpr, ,fa.,l~ti,sch 
Interessierten nicht abzusehen, weshalb diese Ein 
schränkung der Legitimation sich aufdrängt. '' .. 

2. Die Beschwerdeführerin macht. ferner geltend,. ,9;fLSS sie 
als Landeigontümerin in Egerkingen auch direl{t: an der 

. ;"' 1. -- . . . . -· .,. 

Gest8:ltung des Ortsbildes, der dortigen Verf~,eh3r:,sregclung, 
. . 

der gesamten· Infrastruktur, den öffentlicllen,p~ensten ~ . . - . --~~ --· 

und .. der Populationsbowegung der Gemeinde interessiert 
sei. Sie sei deshalb in ihren achut.zwür-d.i.gen Interessen . ~ '· .... 

, .. :>,. · direkt berührt und betroffen, sowie beeinträcl1tJ.gt, wenn 
·· .-:: · · durch die Hintertüre eines Gesto.ltungsplanes tatsächlich 

die bisherige Bauzone wesentlich erwoitert werde, nur 
zum alleinigen Zweck, ein Konkurrenzunternehmen neu 

· ... anzusiedeln•; In der· Ei~ßppg9hes.chrift .mach t die Beschwerde 
:: ,:S:i.für:crin auch. planer.ische und ästhetische Einwände gegen · 
den Gestaltungsplan, welche die obgenannten ver-deut.Ld chen , 
Die materiellen Einwände gegen den Ce sba L tungsplan.-sind, 
wie bereits erwähnt, nicht materiell zu überprüfen, 
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. Wii t .d.i caen allgemein geha L ter1en _JI;inwänden macht die Be- 
\'. .. -·· . ., . 

schyrE;rdeJ,iji~:rer:i.r.t. e.:i~de}:i.tig: c)ffeni:;l:i,ch<:l undm i.ch t private 
Interessen eE?;J.. ~ep.d~ Wen11..;qucr.1 auf das Er:forderrlis cle,s 

. ' : .. . ·,;> .~. _. . . . . . . . . 

...... .-\_~.: ... ·~-:- · .. : 

Z,usammenll;anges,,.z.wische11 dem von cJ.or, Be,sc.hvre.rdeführerin 
; g.ol tend ~ema.ch.te;n .Irrt.er-e ssen und. der; Schutzrichtung 

. ,,·). ' ·-· ·.:, . -·, ··:· :· . 

der anger-uf'erien Normpn verzichtet. '.wtr:d, muss hier aber .. : .' ., :. . . ., .... ; . ' : .. . '., . : -~- ·•. ;_ ·. . " .. ' ' ... . . . . . . . . . 

fe~tgestE;;ll t 1.1er~fü},. dns s die Be.~<.J;uerd.e,fUhre_rin in 
. 15:,~_ine~ _}T_e:ise .konlcr-ot ~.nrlegt, . inwiefern ilG.~1f;~ 
durch den GE)stnltungsp~an>.;Ln .. die?er, Hin$icb,t mehr be- .. 

. t.r-of'f'en Ls t, als. irgend jemand oder d,ie A.,llgemeinhei t • 
. ' : . -,_ .. ·' ., ... · . . - . '•• ..... · ,\ . 

Dar-an ve rmag auch d.I e Tatsache n.Lch'tsänder'n, daas sie 
.. Landeigentümerin Ls t , Auch _das Konkur-r-enzvcr-hä.L'tn Ls 

· .. : vermag_ die enge Boz Lehung zu diesen aJ.-J::g_emein,en Ein 
wänden nicht zu begrUnden, dn die BeschwerdefUbrerin 
eben nicht darzulegen vermochte, weshalb dieser Standort 
sie wirtschaftlich mehr beeinträchtigt als citi;_anderer 
innerhalb der heutigen Bauzone (Vgl. oben T ~ ). 

Die Beschwerdeführerin kann n.:j.cht konkret darlegen, 
weshalb sie in ihrer Eigenschaft als Landeigenttimerin 

., . ,. 
und Konkurrentin durch die Ervrei te:rung 'dei' 'BaD.zone und 

· 'die · damft verbundenen 'cb genannten ·Auswi-rkurrgen ( sofern 
·. · · ., ' diese 'über-haup t zutreffen} mehr beeinträchtigt: und be 

troffen wird. Es ist deshalb' niöht ersichtlich,,: 'wie und 
- 'ob -·dfe: Be schwer-de führ-er-Ln 'dur ch dies Et 1nö,gII°Chen Aus- 

;,.' ':;' •'. wi'i~kungen' des Gestal tungsplari~s e'Lnen firi:i'sseren ;Nachteil 
. . . . ·. 

erl~:idG"c 'und desho.lb. mehr- 'betroffen '-se,iri' 'soll' a1s irgend 
j emand' oder di c Al igeme ihhe i t . · 

3. Sch'l.Les s Lf.ch nmpht die Be schwer'de führ er-Ln- gel t.end , dass 
sie .a Ls .f'ak'td.sche .. JJutzniesserin den~ hes,tehend.en-zonen- 

: •·. ,.' ·.·.'"'.'!"' ... .,......, . .,... .,... .....,___ --_. -··--- 

.o~d:y.ung ~'Llf Lbyrehrung .von :Pl:p.~ur.igerr:assn.eJ:1men legi ti- 
i;nipft s,eJ, . we~che .f~ir !3ie nachtei~Lige · Wirkungen zur 
Folg~.haben wurde. ..··.·;_i ._:. 
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.. >.\~_;: ·111·er verkennt ~-di.e~ Be schwer-de.führ-er-Ln aber den Sinr1 cl.ieser 
- Auasage des, :Bundesgerichtes in BGE lOL:- I b 256. Sie geht 
davon aus , dass .earie öffentliche Norm bestehe, welche 

··bestimmt, dass: .Land in der Landwirtschaftszone nicht 
in die Bauzone umgezont werden dürfe. Eine solche rlorm 
besteht aber nicht. Weder Art. 16 RPG noch§ 25 Bo.uG 
können so ausgelegt werden. Aufgabe der Planung ü,t es 1 
sich den veränderten Verhi:il tni.ssen und Bedürfnissen anau- 

. pass en , Dazu gehört auch, da s s ungeeignetes Landwirtschafts 
land in die Bauzone und ungeeignetes Bauland in die Lcnd-. 
wirtschaftszone umgezont werden können. Fi..ir diesen Ent 
scheid ist d6r G~meinderat zuständig, welcher natürlicher 
we Lso einen gewissen Ermessensspielraum besitzt. Die 
Zwockmäs s Lgke Lt. solcher Aus- oder Ein.zonur,igen wird 

·-, - '. 
im Genehmi.gungsverfahren durch den Regieruugsrat ge- 
prüft ( § 18 BauG) • 

- · "Die Beschwefa:cführcrfii-ist also nicht· faktische Nu-t;z 

niesserin einer öffentlichen Norm, sondern nur eines 
konkreten f'akt Lschen, Zustandes. Es besteht aber kein 
genereller .Anspruchaµf Beibehaltung einer'bestehenden 
Nutzungsordnung. Dazu kpmmt noch, dass die- Beschvrerde 
fUhrerin auch bei diesem Ar-gumorrt nicht dargetan hat, .. 
weshalb sie durch diese Zonenplanung mehr berührt ist. 
11.Ian könnte höchstens sagen, dass, ohne Einzonung dieses 
Gebietes, gerade dort.kein Konkurrenzunternehmen ent 
stehen könnte. Dies ist aber obne Bedeutung, da die 
Beschuerdeführerin .'nicht darlegen konnte, dass dies f'Ur 
die wirtschaftliche Beeinträchtigung kausal ist (vgl. 
vorne Ziffer 1.). 

Da die DcschwerdefiJ.hrerin sinngemäss auch geltend macht, 
der Gesta:l 'tungap.l.an verletze verschiedene Be st Lmmungon 

. des kantonalen Baugesetzes und, Art •. 3 RPG (materielle 
Einwände), liesse-; sd.ch hier allenfalls fragen, ob die 
BeschwerdefUhrorin'als f:aktTsoheNutzniesserin dieser 
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·. !, .• , : No rmen .anzusehon sei und sich desho.lb für dessen Ein- .. 
hal tung einsetz,en kann , Dies muss aber; verneint wer-den , 

: . . . .. .. .,., . ·-· . .. . .. .. . . --- . 

~s ist, n.t crrt durgetni;i.und in:keiner '\t{e.ise er-s Lcrrt Lä ch , 
weshalb die Be s.chwer'de.führ-er-Ln .dunch die Ausw.tr-kungen 

• ,: : 0 •, • •--' •• 0 0 • • 0, 0 : 0 •• ',' • • 0 , ,', h, :, O, < •• _; O o O O r, " O •• O 

~- , .; .· ;,, -diese.:r- ,.im ö_ffentlicla~.n Interessen er-Lassenen Normen 
,.• ·, • ·. • . • •· l. • • ' ~ • ' ••' ' . • • ., ·, .: • • ' 

b .. L' 1- • t d d . . .. d l B . l • eguns·l:':i.g·v, :i,s - ·U!}. ·• ass s.i e .e.arie geringen ·. nane · ez a e rung 
hat •. Im. übrigen .wä r-d noch einmal auf das. Genehmigungs- ... ·.. . . .. .. ·' . : . . . ' . ~ . . . . . . :· .. . . - . 

.v~rfa,hren yer~v.iesen, wo ,diese Ef.nwände . dur ch den H.egierungs- 
rat im Rahmen. seiner Kogrütion über-priüft , wer den , 

' -· ··,. ·_ ... _.•.:.: . . . . .·, .. , ; ... . .... ··· .• •' 

. .. . 

I+. Die. Ein;rendlingen der Beschwerdeführeri11 sind' :folglich 
. unbegrÜridet~: Die Beschwerd~' :ist demnuch' :abzuweisen. Ge 
mäss dem Ausgai1g des Verf'ahrens hat di'e Beschwerdeführerin 
einen Anteil der Verfah;enskosten'".( inkl. Entscheidgebühr) 
von Fr. 150.-- ZU bezahlen. Dieser Betrag wird mit dem 
'geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. 

B) 13_e_ssb-J1J_?rcle _E. Bels er ( im folgenden Beschwerdefül1,rer genannt) 

1. De_r_ Beschwerdeführer beantragt in seiner Beschwerde 
-schrift sinngemäss die materielle Behandlung seiner 

,, :. , Argwnente gegen den Gestaltungsplan. Offenbar; infolge 

~-- •••' 'H ') de s etwas unklaren Nichteintret_ensentschei_des des Ge 
meinderates vom 2. Mai 1980, ist der Bes,chwerdeführer 

._. schea.nbar- der Meinung, seine Einsprache se i. abgewiesen, 
also materiell behan_del t worden. De sha.Lb verweist er in 

: , seinEar Be schwer-de • .auf seine Einsprache vom: 2.7. März 
198p und fügt dieser noch weitere,. mat.er-Le l.Le Einwände 

. an •. Diese materiellen Einwände und Begehren .,-sind aber 
• • ;__ < , • • • • • • • • •• • • 

in diesem Verfahren nicht zu beurteilen, .. weshalb darauf 
nicht eingetreten wird. 

Der Beschw·er;-defUhrer hat seine Legitimation nicht be 
. gr-ünde t , , Weil an. Bes chwer-des chr-Lf't.en von juri9tischen - . . . . . . . • .. •. . ' . . . . .;~ . . . 

Laien n i.ch t zu. strenge Anf'or-der-ungen geste],.lt werden 
• •• • • • . • • ~ :. • , ••• ' • • • . • • . • 1 • . ·.• • 

dür-f'en . und, Lnf'o Lge . des unkLar-en NJchtein:tretensent- 
.' . ' , . . . . . . : .. ! . . ' ... ~- ' _, . .!_ t . • • . . • . 

sch~ides_, ist von ,AI.n.tes. w.egen ,01'.lJ}Emd der. materiellen 
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Eimy:~ndunge:n abzuklären, ob q.er Beschwerdeführer zur 
Einsp~~c4e legitimiert ist.· 

2. Der Beschwerdeführer macht Mängel bezüglich der auf 
ge Legt.en Unterlagen geltend (vgl. Einsprache s. 1). 

Diese Ef.nwände könnten aber erst von Bcdout.ung _ sein, 
wenn die Legitimation zur Einsprache be.jaht wer-den wür de , 

.. . ; . . ·~· ~- 

Aus ihnen ist nicht ersichtlich, inwiefernder'BG 
schwerdeführer durch den Gestaltungsplan mehr.· betroffen 
wird als die Allßemeinheit. 

3 •. Weiter erhebt der Beschwerdeführer Eiinwände gegen den 
· vorgesehenen Standort. Er macht .geltend/ dcis's, dieser 
ausserhalb der im rechtsgültigen Zonehp1an'-vori.' Egerkingen 
ausgeschiedenen Bauzone liege. Dadumch we·rde ·aii.e Nah 
erholungszone .von Egorkingen und derRändcier·Juraschutz 
zone tangiert. Das Projekt würde ein landwirtschaftlich 
wert;volles, fein gegli_edertes und empfindli~h~s Gebiet 

. ·~:~; · _i.:, . :. ·' . ::I.,;.~ . .' ~ 
unw.Leder-br-Irig Lt ch z er-s t.ör'en , Der Standort füh;t'Ejl ferner 
. . "'! ] .. ' .. - • --~ ·. 1 . :• _: 1.'.J '. ·, '. . , _-., ·.- ... - -, ! : 

zu zusätzlichen ·wei tausstrahlenden Lärmimmissionen • 
. Diese. s,e,ien in einer ~~·;~i ts 'sehr stark umw~lfbelasteten 

. . . . . i}· _: 

.· Gemeinde wie Eg.erk.ingen nicht zu ver-arrtwor-ten ; . 

·•·•· · · ·. D~i". Beschwerdeführer wohnt an' der Bahnhofstrasse 301 
in Egerkingen. Die Luftrf:ri1.en'clistanz zum gef)-lanten 

. ,'. 

,Standort beträgt ca. 11100 m. Er ist also sichor n.tclrt 
unmittelbarer Nachbar. Es ist deshalb nicht ersI~ht:Ü.ch' 
dass der Beschwerdeführer .dur-ch die Auswd.r-kurigen 
( ImmissJonen ctc , ) des Gesta.ltungsplanes mchr. be br-of'f'en 
wird als Tt'gend jemnnd oder die Aligemeinheit. E~. fehlt 
aie beachtenswert nah'L,J3~~ieh1-1-n_g_' zur Stfe1=.,ts~cj;:~_; Aus 

- , .. diesem Cr-und ist der Beschwerdefüh:cer n.i crrt.. leg'itimiert .· . .. •. ' . ; -~- . . ' . . , '·. . . -· . -· .· ,, ' 

zur Einsprache. Dazu kommt,·. daas :~r_,1 öJ_f.~pt~i,qJ:1~i- ;i:17-teressen 
geltend mucht, welche im Nutzungsplanverfahren durch die 
Behöz-don ·wah1"zunehmen. sind. Die Ausführtmgen-i wetohe<boi 

- .dcr D'irma Vörstatt Egerkingen AG.: geäusse:rt-:•wurd'en·, gelten 
'sinngemäss· auch 1Ur den:Beschwerdeführef·;fr •. -. -'· )_ • 
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L10'. Auch aus den Ef.nwänden. gegen das Projekt selbst und gegen 
Projekte dieser Ar-t- (Einsprache S ~ 2 und 3) · ist in ke i.ner- 
1'Jeise ersichtlich und der Beschwerdeführer ho.t es, wie 
bereits crwähn t , auch nicht dar-go tun , we aha Lb er dadurch 
mehr b~troffei1 ist al·s cHe Allgemeinhe,it. Der Beschwerde 
führer· führt h.i er sicher gevdchtige · Einwänd~ an, welche 
gepr{ift werden so Ll.t en, Es feblt ihrn aber , wie do.s Bundes 
gericht in Etllen Errt.s che Ldcn ver-Lang t , die beachtenswert 

'·• . ' . . 

nnhe Beziehung ZUl" Strei +sache , um zur Einsprqche 
legitimj_ert zu sein. Abklärungen beim zusttindigcn Grund 
buchamt haben ergeben, das s der Be schwer-de.führ er' kein 
Grundeigentum in Egerkina;en, a,lso au.eh nicht,solches 
in der notwendigen unmi t.t.e Lbar-en .Nähe zum geplanten 

. Projekt besitzt •. Er ist somit auch nicht als. Nachbar 
zur Einsprache legitimiert. 

: ... ,):::· · .. :::}' 1.: .. 

5. Der BeschwerdefUhrer ist folglich durch den Gestaltungs 
plan nicht mehr berührt und betroffen als jeder andere 
Einwohner von Egerkingen, weshalb .. seine Einsprache 
legitimo.tion terneint w~rd~n muss. Ge~äss dem Ausgang 

. . 

des Beschwerde'verfahrens hat der Beschwerdeführer einen 
Anteil der Verfahr011skosten (inkl. EntscheidgebUhr) von 
Fr. 100,-- zu bezahlen. Dieser Betrag wird mit dem ge 
le.isteten Kostenvorschuss verrechnet. 

Es ~'lird 

~sc}:llossen: 

_, +• Die Beschwerde .. der Firma Vorstatt Egerkingen AG,. vert1"eten 
. .. 

durch Herrn Dr. R. Stuber, Olten, wird abge-wiesen • 
. ' . 

2', Die Beschwerde des -Her-rn E. Belser, ·Egerld.:rigen; w i r-d abge 
wi'esen .scwe tt darauf einzutreten Ls t , 

3, Die F'irma Vorstatt .Egerkingen AG hat. einen Anteil. der 
~o:r-fa11renskosten ( i1~k,l,', Entscl}~idgebühr) von· Fr •.. 150. '."'.'-, 
Herr E. BE:üser,, Egerkingen, einen. so Lehen von Fr. 100.-- 
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zu bezahlen, Diese Beträge werden mit dem geleisteten 
KostenvorschU.ssen verrechnet. 

Dr..!_.,FL-!S tu b o r , Q l.t,,, 81} 
Kostenvorschuss 

Entscheidgebühr 

Kostonvorschuss 

Entschcidgebühr 

Fr. 150~-- 

-o--- 

Fr .• 100.- 
f.r.. __ lOQ,._".'"- 

von·Kto. 18.600 auf 
Kto. 2010-230 umbuchen 

-.-- 
von··Kto. 18-600 auf 
Kto. 2010-230 umbuchen 

Der Staatsschreiber: 

Bau-Departement (3) Ba, 
Anrt für Raump l.anung ( 3) 
Juristen Bau-Departement ( L~) 
Ammannarnt der EG, 1+622 Egerkingen ( 2) f;.IN.SCEREIBEN 
Hrn. Dr. R. Stuber, Advokat und Notar, Römerstr. 6, 

EINSCHREIBEN 
L+600 01 ten 
(2) 

Hrn , E. Be Ls er , Dahnhofstrasse 301, 4s;>.22 Egerkingen /§IJIJ.SCI:JJY,LIBEN 
~Cant. F'ina~zve~altung (2), §_1s J~~tra_g 
Vorsteher Justiz-Departement 


